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Interpellation Cargo Sous Terrain in Köniz (Grüne, Junge Grüne)

Der Güter- und Logistikverkehr ist für viele Branchen unverzichtbarer Teil des Wirtschaftens, die
damit einhergehenden Herausforderungen für Gesellschaft und Umwelt (u.a. mit zunehmender
Relevanz von Onlinebestellsystemen) nehmen jedoch stetig zu. Mit Cargo Sous Terrain (CST)
besteht ein Projekt für ein unterirdisches Logistiksystem, das in einem ersten Schritt Härkingen
und Zürich verbinden soll1. Der Kanton Bern hat in einer Studie die Auswirkungen auf Wirtschaft,
Umwelt und Gesellschaft von verschiedenen Linienführungen von Cargo Sous Terrain
untersuchen lassen. Der Kanton erläutert zusammenfassend, «dass eine Streckenerweiterung
nach Bern, Biet und Thun grundsätzlich wirtschaftlich betrieben werden kann und eine
Erschtiessungvon Bern, Biet und Thun ermöglicht.»2 Die Studie zeigt zudem auf, dass«das
erwartete Aufkommen in der Stadt Bern von über 3 Mio. t im Vollausbau im Jahr 2050 mehrere
CST-Hubs im Stadtgebiet erfordert. Zur Vermeidung von Transitgüterverkehr sind verteilte
periphere Standorte in gut erschlossenen Industriezonen vorteilhaft.»3 Andererseits gibt es auch
kritische Stimmen, die die finanzielle Machbarkeit des Projekts anzweifeln4. Der Gemeinderat
wird in diesem Zusammenhang gebeten, folgende Fragen zu beantworten:

1. War Köniz in die bisherigen Abklärungen des Kantons involviert oder beabsichtigt, sich
für die weiteren Schritte zu involvieren?

2. Was für Chancen und Risiken sieht der GemeinderatfürKöniz im Zusammenhang mit
dem Projekt Cargo Sous Terrain?

3. Ist bereits klar, wo im Raum Bern mögliche Standorte für Umschlag-Hubs sind?
4. Sieht der Gemeinderat Möglichkeiten für eine direkte Anbindung von Köniz?
5. Falls ja, welche Standorte in Köniz kommen aus Sicht des Gemeinderats in Frage?
6. Wie würde die Feinverteilung in Köniz erfolgen?
7. Was für Alternativen zu diesem Grossprojekt sieht der Gemeinderat für eine

platzsparende Güterverteitungin Köniz?

Liebefeld, 06.05.2024
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1 Cargo Sous Terrain, U.n.te.rirdJs.ch.es,dJgitalesLQgi.sti.l<:sys.tem_.-_C.argo_sQu.s terrain,(c.st,ch)
2 Kanton Bern (8.4.2024), Cargo sous terrain: Studienergebnisse zur künftigen Verlängerung des
Streckennetzes. Kurzmitteilungen decKantonsverwaltung(be..ch)
3 Cargo Sous Terrain AG (06.12.2023), Cargo Sous Terrain (CST) im Kanton Bern - Ergebnisberichtzur
Detailstudie. https://www,weu.he.ch/content/dam/weu/dol<umente/awi-ava/de/wirtschaft-
arbeit/wirtschaftsstandort/AWI-cargo-sous-terrain-ergebnJ.s-DE.pdf
4 Blick (28.04.2024). Logistiker verlieren Glauben an Cargo Sous Terrain.
bttps;//www,blicl<.ch/vyirtschaft/steht-die-pQSt-beim-megapi"ojel<t-vQr-dem-absprung-logistiker-verlieren-
glau.b.en-an-J;-ajgo.-so.us-Aerrain^jdl968.3663,htmt
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Parlamentarische Initiative (EVP-GLP-Mitte-Fraktion, FDP-Fraktion, SVP-Fraktion)

«Nachhaltiger Finanzhaushalt für Köniz»

Antrag

Die Gemeindeordnung wird um zwei Artikel zum Haushaltsausgleich ergänzt:

Art. 67a Haushaltsausgleich (neu)

1 Der Finanzhaushalt muss auf Dauer im Gleichgewicht sein.

2 Der Gemeinderat und das Parlament dürfen im Durchschnitt von drei Jahren kein Defizit im
Budget der Erfolgsrechnung beschliessen oder beantragen, soweit der Bilanzüberschuss nicht
mindestens zwei Steuerzehntel beträgt. Das Parlament kann eine höhere Limite vorsehen. Ein
Defizit in den drei entsprechenden Rechnungsabschlüssen muss ab dem übernächsten Budget-
jähr bis innerhalb dreier Jahre kompensiert werden.

3 Der Selbstfinanzierungsgrad muss mindestens 80 Prozent betragen. Der Gemeinderat weist
jährlich die detaillierte Investitionsplanung aus, die die Investitionen für die kommenden Finanz-
Planjahre priorisiert.

4 Das Parlament kann in ausserordentlichen Situationen mit einem Mehr von 2/3 seiner Mitglieder
eine Ausnahme von den Vorgaben nach Absatz 2 und 3 beschliessen. Die Abweichungen müs-
sen mittelfristig kompensiert werden.

5 Der Gemeinderat schafft die notwendigen Controlling- und Risikomanagementsysteme, um die
Einhaltung der Vorgaben zu gewährleisten und jährlich nachzuweisen. Das Parlament regelt die
weiteren zum Vollzug nötigen Ausführungsbestimmungen in einem Reglement.

Art. 81 a Übergangsrecht Haushaltsausgleich (neu)

1 Der Selbstfinanzierungsgrad muss innert 10 Jahren an das Minimalziel nach Artikel 67aAb-
satz 3 herangeführt werden.

2 Der Gemeinderat legt dem Parlament den Entwurf für das Reglement nach Artikel 67a Absatz 5
bis spätestens ein Jahr nach Annahme von Artikel 67a durch die Stimmberechtigten vor.

Begründung

Köniz weist eine sehr hohe Verschuldung auf. Im Kanton Bern erreichte Köniz im Jahr 2022 den
unrühmlichen fünften Platz aller Gemeinden mit 3'182 Franken Nettoschulden pro Einwohner (ge-
samthaft rund 133 Mio. Fr). Dies bedeutet gleichzeitig hohe Zinsausgaben.
Die finanziellen Probleme akzentuierten sich im Jahr 2022. Die Gemeinde erreichte die kantona-

len Grenzen und es drohte - ohne Steuererhöhung - eine Intervention des Kantons. Im Rahmen
der Debatten über die Steuererhöhung hat das Parlament deshalb als weitere Massnahme die
Motion 2204 überwiesen, die die Erarbeitung einer «Schul.denbremse» vorsah. Die Überweisung
dieses Vorstosses wurde im Rahmen der Volksabstimmung über die Steuererhöhung auch den
Stimmberechtigten zur Kenntnis gebracht.

Der Begriff der «Schuldenbremse» referenziert auf entsprechende Instrumente auf Bundes- und
kantonaler Ebene. Solche finanzpolitischen Instrumente - international auch «Fiskalregeln» ge-
nannt- sind auf Verfassungs- oder Gesetzesstufe festgeschrieben und sehen verbindliche Re-
geln für die Führung des Finanzhaushalts vor. Fiskalregeln zählen spätestens seit der Staats-
schuldenkrise vor gut fünfzehn Jahren zum State of the Art in der Finanzpolitik. Sie führen auf-
grund ihrer Verbindlichkeit und Transparenz nicht nur zu einer verbesserten Finanzpolitik, son-
dem auch zu einer erhöhten Kreditwürdigkeit.
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Der Gemeinderat hat dem Parlament zur Umsetzung der Motion 2204 am 6. Mai 2024 eine Fi-
nanzstrategie vorgelegt. Die unterzeichnenden Fraktionen sehen mit dieser Strategie weder die
notwendige rechtliche Bindung noch die erforderliche materielle Ausdifferenzierung für die Erfül-
lung der Motion als gegeben. Mit vorliegender parlamentarischer Initiative konkretisieren sie den
Auftrag und formulieren die Grundsätze in Form einer Revision der Gemeindeordnung. Dies er-
möglicht dem Parlament, das Heft nun selbst in die Hand zu nehmen. Es wird dem vorbereiten-
den Gremium obliegen, den vorgeschlagenen Artikel bei Bedarf weiter auszuarbeiten.

Umschreibuna der Ziele:

Art. 67a AJbs. •?

Die zentralen Steuerungsinstrumente des Finanzhaushalts sind Erfolgsrechnung, Investitions-
rechnung und Bilanz. Für einen ausgeglichenen Finanzhaushalt müssen sich diese auf Dauer im
Gleichgewicht befinden.

Art. 67 a Abs. 2 (Regel für die Erfolgsrechnung)
Ein dauerhafter Ausgleich erfordert, dass keine systematischen Defizite in der Erfolgsrechnung
entstehen (sog. «golden rule»). Dies entspricht auch der Anforderung von Artikel 73 Absatz 2 Ge-
meindegesetz des Kantons Bern. Die kantonalen Vorgaben greifen indessen erst, wenn der Bi-
lanzüberschuss aufgebraucht ist - gleichzeitig wie auch Interventionen des Kantons erfolgen (Art.
74 ff. Gemeindegesetz). Mit der Ausgleichsregel wird erreicht, dass die Gemeinde jederzeit hand-
lungsfähig bleibt und eine autonome Finanzpolitik verfolgt.

Da die Ausgaben unter Umständen nicht gleichmässig über die Jahre anfallen, ist eine gewisse
Flexibilität notwendig. Statt einem strikten jährlichen Ausgleich wird deshalb eine Kaskade vorge-
schlagen: Übersteigt die Reserve zwei Steuerzehntel, kann vom Haushaltsausgleich massvoll ab-
gewichen werden. Liegt diese unter zwei Steuerzehntel, muss ein Ausgleich über drei Jahre er-
reicht werden (zwei Rechnungsjahre und das Budgetjahr). Zwei Steuerzehntel entsprechen der-
zeit ca. 16 Millionen Franken. Berücksichtigt werden muss auch die finanzpolitische Reserve. Ab
Unterschreiten der Grenze müssen Defizite im Durchschnitt der drei Rechnungsabschlüsse in
den Folgejahren kompensiert werden.

Die weit gefasste Budgetausgleichsregel belässt den politischen Organen die Wahl der Massnah-
men, die bei einem Ungleichgewicht ergriffen werden müssen. Möglich sind Massnahmen auf der
Ausgaben- oder Einnahmenseite bzw. eine Kombination davon. .

Art. 67a Abs. 3 und Art. 81 a Abs. 1 (Regel für die Investitionsrechnung)

Der Ausgleich der Erfolgsrechnung bewahrt ein Gemeinwesen noch nicht vor einem Anstieg der
Verschuldung. Diese steigt auch an, wenn die Investitionen nicht über eigene Mittel finanziert
werden. Der Selbstfinanzierungsgrad gibt an, welcher Anteil der Nettoinvestitionen aus eigenen
Mitteln finanziert wird. Das Handbuch HRM2 sieht vor, dass in konjunkturell guten Zeiten ein
Selbstfinanzierungsgrad von höher als 100 Prozent angestrebt wird. In konjunkturell normalen
Zeiten sollte dieser 80-100 Prozent betragen. Liegt der Selbstfinanzierungsgrad unter 100 Pro-
zent, muss ein Teil der Nettoinvestitionen durch Fremdkapital oder Verwendung des Finanzver-
mögens finanziert werden. Damit nimmt die Verschuldung zu.

Der Selbstfinanzierungsgrad kann zwischen den Jahren stark schwanken. Deshalb stellt die Re-
gel einerseits auf einen Minimalwert ab und andererseits muss dieser nach Artikel 81a Absatz 1
Ubergangsrecht erst nach 10 Jahren erreicht werden. Es ist zu prüfen, ob auf einen Durch-
schnittswert abzustellen ist oder (streng definierte) Ausnahmen vorzusehen sind.
Der Gemeinderat wird beauftragt, jährlich eine detaillierte Investitionsplanung auszuweisen, die
die Investitionen priorisiert. Der Zeitraum umfasst für die Beurteilung durch die Finanzkommission
acht und für das Parlament mindestens vier Finanzplanjahre.

Art. 67a Abs. 4 (Ausnahmebestimmung)

Für den Fall von ausserordentlichen Ereignissen - wie Naturereignisse oder grosse Wirtschafts-
krisen - soll das Parlament mit qualifiziertem Mehr von den Vorgaben abweichen können. Solche
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ausserordentlichen Ereignisse müssen allerdings «Jahrhundertereignisse» darstellen, die weder
vorhersehbar noch nach allgemeinem Verständnis mittelfristig über einen ordentlichen Finanz-
haushält abgedeckt werden können. Zusätzlich können darunter auch Ausgabenschwankungen
fallen, die unvorhergesehen, nicht beeinflussbar und von ausserordentlicher Tragweite sind (z.B.
aufgrund kantonales FiLaG).

Art. 67a Abs. 5 und Art. 81 a Absatz 2 (Umsetzung)

Die Konkretisierung der Anforderungen erfolgt auf reglementarischer Ebene. Der Entwurf für das
Reglement wird durch den Gemeinderat erarbeitet und innert eines Jahres nach rechtskräftigem
Beschluss des neuen Gemeindeordnungsartikels durch die Stimmberechtigten dem Parlament
vorgelegt. Es ist zu prüfen, ob das Reglement dem fakultativen Referendum zu unterstellen ist.
Die Transparenz soll durch Controlling- und Risikomanagementsysteme unterstützt werden.
Diese werden im Reglement verankert.

6. Mai 2024

Fabienne Marti Locher, Dominic Amacher, Florian Moser, Matthias Müller
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